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Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu erör-
tern. Die wegen der COVID-19-Pandemie aktuell 
geltenden Schutzmaßnahmen im Rathausgebäude 
sind zu beachten.  

Sollte das zusätzliche Informationsangebot der Ein-
sichtnahme im Rathausgebäude wegen der COVID-
19-Pandemie eingeschränkt werden müssen, wird 
dies ortsüblich bekannt gemacht. Statt der Einsicht-
nahme werden die ausliegenden Unterlagen in die-
sem Fall auf Nachfrage versendet; die Abgabe von 
Erklärungen zur Niederschrift wird gemäß § 4 Abs. 1 
PlanSiG ausgeschlossen. 

Stellungnahmen können in Anlehnung an § 4 PlanSiG 
auch als E-Mail an  

bauleitplanung@eschweiler.de 

abgegeben werden. Bei schriftlichen Stellungnah-men 
und E-Mails wird darum gebeten, den vollständigen 
Namen und die Anschrift anzugeben. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für den in der Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan 306 - St.-Antonius-
Hospital - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gegen Aufstellungsbeschlüsse, Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Aufstellungsbeschluss, die Satzung, die sons-
tige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 09.09.2020 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
vom 09.09.2020 

 

Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
03.09.2020 die  
 

Aufstellung der 1. Änderung des 
Bebauungsplans 132 

- Burgbusch – 
 

gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung im 

Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB mit dem im nachstehend 
abgedruckten Kartenausschnitt dargestellten Geltungsbe-
reich beschlossen. 
 

 
Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. 
 

Der Geltungsbereich dieser ersten Änderung des Bebau-
ungsplans liegt im Stadtteil St. Jöris zwischen dem 
Georgsweg, der Straße Am Burgbusch und der Merzbrü-
cker Straße. Die daran angrenzenden Verkehrsflächen 
der Merzbrücker Straße und des Georgsweges liegen 
innerhalb des Geltungsbereiches. 
Ziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine bauliche Nutzung des Blockinnenberei-
ches. 
 

Der Bebauungsplan soll gemäß § 13a BauGB (Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung) im beschleunigten Ver-
fahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss für die in der Aufstellung 
befindliche 1. Änderung des  Bebauungsplans 132 – 
Burgbusch – wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
kann gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Aufstellungsbeschluss, die Satzung, die sonstige 
ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 

Eschweiler, den 09.09.2020 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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